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bandsgemeindeverwaltung Hettenleidelheim an. Das Amtsblatt wird an alle Haushaltungen kostenlos verteilt

12. Jahrg.ang Donnerstag, den 24. Juli 1 986 30. Woche

Anderung ll zum Bebauungsplan
In den Grasgärten

Der rechtskräftige Bebauungsplan "ln den Grasgärten" ist im ver
einfachten Verfahren nach $ 13 Bundesbaugesetz geändert wor-

De! Ottsgemeinderat Wattcnheim hat dcn Änderungsplan ll vom
14.5.]986 am 27.6.]986 als Satzung gemäß $ 10 Buniiesbaugesetzbeschlossen

Der Bebauungsplan mit textlichen Festsetzullgen und Begründung
wird gemäß $ 12 Bundesbaugesetz bei der Verbandsgemeindever-
waltung Hettenleidelheim, Hauptstr. 45, Zimmer 22. während der
Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über
seinen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben
Auf die Vorschriften des $ 44c Abs. l Satz l und 2 und Abs. 2 des
Bundesbaugesetzes wird hingewiesen. Sie lauten wie folgt
"Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen,
wenn die in den $$ 39j, 40 und 42 bis 44 bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs
dadurch herbeiführen, daß er die Leistung'der Entschädigung
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigei beantragt.
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ab]auf des Ka]enderjahres, in dem die in Abs. ]
Satz l bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fäl-
ligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.
Gleichzeitig wird auf die Re(ihtsfolgen des $ 155a des Bundesbau
gesetzes aufmerksam gemacht. Danach ist eine Verletzung von
Verfahrens- oder Forlivorschriften des Bundesbaugesetzes beim
Zustandekommen des Bebauungsplanes -- mit Ausnahme der
Vorschriften über die Genehmigung und Bekanntmachung
unbe?chtlich, wenn die Verletzung der Verfahrens- und Formvor-
schriften nicht innerhalb eines Jahres seit Inkrafttreten des Bebau-
ungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht
worden ist

Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzul;q

Der Bebauungsplan wird mit dieser Bekanntmachung rechtsver-
bindlich
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Hettenleidelheim, den 24.7.1986
Verbandsgemeindeverwaltung

Rüttger
Bürgermeister



VERBANDSGEMEINDEVERWAITUNG HETTENIEIDEIHEIM

6719 Hettenleidelheim, Hauptstr. 45/47
Telefon: 0 63 51 /80 17

Ortsgemeinden:

Verbandsgemeindeverwaltung. Hauptstr. 45/47. 6719 Hqtlepigde heim '/ a { t ;.! n .OAltlelrlinglaffCarlsberg, Hettenleidelheim, Tiefenthal. Wattenheim

Kreisvekhaltung bring.: 01AU619 "nba"klett."leideheimN' sooö942
1 .,/ Kreissparkasse Grünstadt Nr. 1 60001 76 (BLZ 545 51 240)

Philipp-Faith-Stuß:d z .l -'+-- ... . !3 e l i,,': .. - -yS'Btö'Tk G'ünst=='k Grünstadt M. 1 610159210 ©l.Z us2127U
>stscheckamt Ludwigshafen a. Rhein Nr. 4432-674(BLZ 545 1 00 67)

67o2 Bad l)ürkheim Sprechstunden:
montags bis freitags
dienstags und donnerstags

von 9.00 -- 12.00 Uhr
von 14.00 -- 16.00 Uhr

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Unser Zeichen

23 . o5 . 86/61o-1 3/63-05 IV/W/La-wa
lli-Ho

Sachbearbeiter Datum

Langenstein 29. o7 . 1 986

Bebauen.gsplan inn den Grasgärtenit -Änderung 11- der Ortsgemei.nde
b./attelüeim

Sehr geehrte ])amen und Herren,

anbei übersenden v/ir Ihnen die beiden gewünschten Ausfertiglxnopen
des .Anden]ngsp]anes ]] ztlm ]3ebbauungsplan ltln den Grasgärtenll der
Ortsgemeinde Vfattenheim, mit negri:in.dtlng, sowie ei.nen Auszug aus
d em Amt6b].att .

])as die B'irstri.chtung betreffende Planzei.chen halben wir -vor Ei.n.
leittmg dea Verfahren- gelöscht.


